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Bahnhofstraße 50, 99955 Bruchstedt

___________________________________________________________________________

B E I T R A G S O R D N U N G

1. 
Grundlage dieser Beitragsordnung ist der § 5 Nr. 6 der Satzung des MSC.

2. 
Jedes Mitglied nach § 5 der Satzung des MSC hat einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

3.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für aktive Mitglieder 25,- € und für fördernde Mitglieder  mindestens 50,- € im Jahr.

4.

Familienmitglieder  sind beitragsfrei, sofern ein zahlendes Mitglied im MSC ist.


Jugendliche bis  zur Vollendung des 16. Lebensjahres  sind beitragsfrei.

5.
Mitglieder, die als aktive Fahrer des MSC eintreten, zahlen eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 100,- €.

6.
Von jedem aktiven Mitglied wird die Erbringung von Arbeitsleistungen verlangt. Nach Anforderung ist jedes aktive Mitglied verpflichtet, mindestens 20 Stunden pro Jahr zu leisten. Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung wird eine Gebühr von 

           5 €  pro Stunde erhoben. Funktionen, die zur Veranstaltung übernommen werden, gelten nicht als Arbeitsleistung!

7. 
Die Beiträge sind am 31.03. des laufenden Jahres fällig. Mitglieder, die nach dem 30.06. eines Kalenderjahres eintreten, zahlen den entsprechenden halben Jahresbeitrag. Mitglieder die nach dem 30.11. eines Kalenderjahres eintreten, bleiben für den Rest des Jahres beitragsfrei, wenn sie mit der Anmeldung den Jahresbeitrag für das folgende Jahr entrichten.

8.
Wer seinen Beitrag mit Buchungstag 15. April des laufenden Jahres nicht überwiesen bzw. beim Schatzmeister*in bar bezahlt hat, zahlt einen Zuschlag zum Jahresbeitrag von 10,- €. Wer seinen Jahresbeitrag trotz Mahnung am 31.12. des vergangenen Jahres nicht bezahlt hat, wird, wenn kein dringender Grund vorliegt, aus der Mitgliederliste gestrichen.

9. 
Diese Beitragsordnung wurde auf Grundlage der vorhandenen Satzung mit den Veränderungen auf der Mitgliederversammlung am 28. Februar 2010 beschlossen. Sie tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft. 


Die Änderungen in Nr. 3 und 5 der Beitragsordnung wurden in der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 08.02.2014 beschlossen. Die Änderungen in Nr. 3 sollen ab dem kommenden Beitragsjahr in Kraft treten, die Änderungen in Nr. 5 ab sofort.

gez. Vorstand
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